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Unsere Garantiebestimmungen 

 
2 Jahre Garantie auf die von uns ersetzten Neuteile und dem fachgerechten Zusammenbau des 

Verteilergetriebes! 
1 Jahr Garantie auf die von uns ersetzten Neuteile und dem fachgerechten Zusammenbau aller 

anderen Aggregate! 
 

Achtung:  
Wir plombieren alle Verteilergetriebe. 

Die Plombierung darf nicht verletzt werden, sonst erlischt jeglicher Garantieanspruch! 
 
 

Garantieablehnung 
 

01. Wenn das Verteilergetriebe ohne Öl in Betrieb genommen wurde. 
Opel Ersatzteil-Nummer: 19 40 703 / 90 443 530. (Füllmenge ca. 0.6 Liter.) 
 

02. Wenn nicht das von Opel vorgeschriebene Öl eingefüllt wurde. 
 

03. Wenn auf den Vorder - und Hinterachsen nicht Reifen des gleichen Herstellers, Reifentyps 
und Dimensionen verwendet werden. 
 

04. Wenn die Profiltiefendifferenz der Reifen grösser als 2mm ist, bzw. die Differenz der 
Abrollumfänge mehr als 15mm beträgt. 
 

05. Wenn auf den Vorder - und Hinterachsen nicht Felgen des gleichen Herstellers, Felgentyp, 
Dimensionen und Einpresstiefe verwendet werden. 
 

06. Wenn die Sturzwerte der Vorder –und Hinterachse ausserhalb den Opel/Vauxhall/Holden- 
Sollwerten liegen. (Tiefergelegte Fahrzeuge, die nicht die Opel/Vauxhall/Holden Sturzwerte 
der Hinterachse erfüllen: Vectra: -2°+/-40’ und Calibra -2°17’+/-40’ ). 
 

07. Wenn der Druckspeicher nicht alle 6 Jahre und/oder 90'000 km ersetzt worden ist oder einen 
weissen Ring aufweist. 
 

08. Wenn mit dem Notrad über 80 km/h und/oder mit nicht gezogener Sicherung 19 gefahren 
wurde. 
 

09. Wenn der Wagen über einen leistungsgesteigerten Motor (Tuning) verfügt. 
 

10. Wenn der gemessene Druck am elektrischen Magnetventil (Druckventil beim Druckregler) 
ausserhalb den Sollwerten (53bar  +/- 5 bar) ist. 
 

11.  Wenn die Plombe am Verteilergetriebe entfernt oder verletzt wurde. 
 

12. Wenn bei einem tiefergelegten Fahrzeug keine Sturz und Vorspurkorrekturen an der 
Hinterachse gemacht wurden. (Einbau Exzenterbuchsen erforderlich!) 

 
 
 
Ort und Datum:       Unterschrift: 
 
…………………………………     ................................................... 


